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Gesetz
über die strafrechtliche Verantwortlichkeit 

wegen Entführung von Luftfahrzeugen

vom 12. Juli 1973

Mit dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit der Flüge auf 
In- und Auslandslinien und der Stärkung des Schutzes für 
Leben und Gesundheit der Passagiere und Besatzungsmit
glieder sowie in Übereinstimmung mit übernommenen völker
rechtlichen Verpflichtungen beschließt die Volkskammer fol
gendes Gesetz:

§ 1

(1) Wer ein Luftfahrzeug entführt oder mit dem Ziel der 
Entführung durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt oder 
durch irgendeine andere Form der Einschüchterung ein Luft

fahrzeug in Besitz nimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe 
von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn
li durch die Entführung oder Inbesitznahme des Luftfahr

zeuges eine schwere Körperverletzung oder fahrlässig der 
Tod eines Menschen verursache oder das Leben einer grö
ßeren Anzahl Von Menschen gefährdet wird;

2. die Entführung oder Inbesitznahme des Luftfahrzeuges 
eine Havarie oder andere schwere Folgen nach sich zieht.

(3) Wer bei einem Verbrechen im Sinne des § 1 Abs. 2 vor- 
I sätzlich den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Frei- 
I heitsstrafe von zehn bis zu fünfzehn Jahren oder mit lebens- 
! länglicher Freiheitsstrafe bestraft.
i (4) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
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